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Beschlussvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Verbandsversammlung beschließend 22.03.2010  
 
 
Betreff: Erste Änderung des Landesentwicklungsplanes Nordrhein-Westfalen  

 - Energieversorgung -; 
Beteiligung der in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen gemäß § 10 
Absatz 1 Raumordnungsgesetz i. V. m. § 14 Absatz 2 Landesplanungsgesetz 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
 
Die Verbandsversammlung nimmt den Entwurf der ersten Änderung des 
Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen – Energieversorgung – zur Kenntnis und 
beauftragt die Verwaltung des RVR eine Stellungnahme zu erarbeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sachbearbeiter Referatsleiter Bereich 
Freriks, Antje Bongartz, Michael Bereich 3 Planung 
Akt.zeichen  
  

 

 
 

□ laut Beschlussvorschlag □ abweichender Beschluss Beratungs- 
ergebnis □ einstimmig Ja: Nein: Enth.: 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
1.   keine 
 
 

  

2.       € 
Aufwand 201  

a) Deckung aus: 
 
        
 Kostenstelle 

 
 
       
Konto 
 
 

 b) Mehraufwand – über-/außerplanmäßige Deckung 
aus: 

  
        
 Kostenstelle 

 
       
Konto 
 
 

3. jährlich erwartete Folgekosten:       €/a 
 
 

 

4.       € 
Ertrag 200  

 
        
 Kostenstelle 
 
 

 
       
Konto 
 

5. jährlich erwartete Erträge:       €/a 
 
 

 

6. jährlich erwartete Einsparungen:       €/a 
 
 

 

7.       € 
Investitionsauszahlung 200  

a) Deckung aus: 
 
        
 Kostenstelle 

 
 
       
Konto 
 

 b) Mehrauszahlung – über-/außerplanmäßige 
Deckung aus: 

  
        
 Kostenstelle 

 
       
Konto 
 

 
 
 
Heinz-Dieter Klink 
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Begründung: 
 
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat am 2. Februar 2010 beschlossen, das 
Verfahren zur Änderung des LEP NRW gemäß § 10 Raumordnungsgesetz i.V.m. § 14 
Landesplanungsgesetz durchzuführen. 
 
Das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen 
(MWME NRW) hat darauf hin die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen 
angeschrieben und um Stellungnahme bis zum 15. Juli 2010 gebeten. 
 
Sowohl die Verbandsversammlung (siehe Beteiligtenliste Nr. 2011) als auch der 
Regionalverband Ruhr als Träger öffentlicher Belange (siehe Beteiligtenliste Nr. 2010) 
können im Rahmen des Beteiligungsverfahrens Stellungnahmen abgeben.  
 


